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PRESSEMITTEILUNG 

EU-STEUERVORSCHLÄGE AKZEPTABEL  
– ABER K OSTENSENKUNG FÜR DEN 

GÜTERVERKEHR NICHT AKZEPTABEL  
 

Grundsätzlich unterstützt der Förderverein Ökologische Steuerreform 
(FÖS) die von der EU-Kommission am 24.07.2002 gemachten 
Vorschläge zur Energiesteuerharmonisierung in der EU. Allerdings 
müssten dem Güterverkehr auch weiterhin die vollen Wege- und 
externen Kosten des Straßenverkehrs angelastet werden. Eine Senkung 
der deutschen Dieselsteuersätze ist aus Sicht des FÖS unakzeptabel. 

In ihrem Vorschlag zielt die EU-Kommission auf einen im Jahr 2010 
vollständig einheitlichen Steuersatz für Diesel, der vom Trans-
portgewerbe verwendet wird. Zu begrüßen ist einerseits die deutliche 
Anhebung des Mindeststeuersatzes und die jährliche Anhebung 
entsprechend der Inflation, um den realen Anreiz dauerhaft 
aufrechtzuerhalten. Allerdings kann es nicht sein, dass besonders 
fortschrittliche Staaten wie Großbritannien und Deutschland ihre 
Steuersätze für den Güterverkehr senken müssten. „Eine Diesel-
steuersenkung für den Güterverkehr ist auch nicht mit den von der EU-
Kommission selbst aufgestellten Grundsätzen der Kostenwahrheit in 
Übereinstimmung zu bringen. Deutschland muss weiterhin die 
Möglichkeit haben, eine entsprechende höhere Steuer anzuwenden“, 
sagte Kai Schlegelmilch, Vize-Vorsitzender des FÖS. Dies sei 
allenfalls akzeptabel, wenn im Gegenzug die externen und die 
Wegekosten über eine deutlich höhere LKW-Maut, als sie jetzt in 
Deutschland entschieden worden ist (im Schnitt 0,15 €/km), in die 
Kostenkalkulation des Güterverkehrs einfließen.  

Positiv bewertet der FÖS auch die deutliche Anhebung und insbe-
sondere die Gleichstellung des Diesel- mit dem Benzinsteuersatz für 
den privaten Verkehr. Wie schon von der EU-Kommission ausgeführt, gebe es weder ökologische 
noch ökonomische Gründe, die bisherige steuerliche Subventionierung von Diesel länger aufrecht 
zu erhalten. Damit würden auch Nachbarstaaten wie Luxemburg gezwungen, endlich ihre Subven-
tionierung von Mobilität über sehr niedrige Mineralölsteuern abzubauen. 

Verbrauchsteuern: Kommission schlägt Harmonisierung der Steuern auf Dieselkraftstoff für ge-
werbliche Zwecke vor 
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Zum besseren Schutz der Umwelt und zur Beseitigung der erheblichen Wettbewerbsverzerrungen 
auf den liberalisierten Kraftverkehrsmärkten der EU hat die Europäische Kommission einen Vor-
schlag unterbreitet, der eine allmähliche Harmonisierung der Verbrauchsteuern der Mitgliedstaaten 
auf Dieselkraftstoff für gewerbliche Zwecke sowie eine Angleichung der Mindestsätze der 
Verbrauchsteuer auf Dieselkraftstoff für nichtgewerbliche Zwecke und auf unverbleites Benzin vor-
sieht. Dem Vorschlag zufolge soll vom 1. Januar 2003 an ein Leitsatz von 350 EUR je 1000 Liter 
gelten, der alljährlich entsprechend der Inflation angepasst wird. Die Mitgliedstaaten können ihre 
Steuersätze innerhalb einer bestimmten Bandbreite um diesen Leitsatz festlegen, wobei diese Band-
breite aber degressiv angelegt ist, so dass im Jahre 2010 ein einheitlicher, harmonisierter Satz er-
reicht wird. Was Dieselkraftstoff für nichtgewerbliche Zwecke anbelangt, so sieht der Vorschlag 
vor, dass für diese Kraftstoffart von 2006 an der gleiche Verbrauchsteuer-Mindestsatz gilt wie für 
unverbleites Benzin, da der derzeitige niedrige Satz für Dieselkraftstoff weder aus Umwelt- noch 
aus anderen Gründen gerechtfertigt ist. Ferner sieht der Vorschlag eine Anhebung des Mindestsat-
zes der Verbrauchsteuer auf unverbleites Benzin von derzeit 287 EUR auf 360 EUR vor, um der In-
flation Rechnung zu tragen. Sobald der niedrigste Satz der Verbrauchsteuer auf Dieselkraftstoff für 
gewerbliche Zwecke im Rahmen der o.a. allmählichen Harmonisierung den Betrag von 360 EUR 
überschreitet, wird dieser Mindestsatz zugleich auch zum Mindestsatz für Dieselkraftstoff für nicht-
gewerbliche Zwecke und für unverbleites Benzin. Damit ist gewährleistet, dass der Mindestsatz der 
Verbrauchsteuer auf Dieselkraftstoff für nichtgewerbliche Zwecke und auf unverbleites Benzin den 
Mindestsatz für Dieselkraftstoff für gewerbliche Zwecke nicht unterschreitet und ständig entspre-
chend der Inflation angepasst wird. Der gemeinsame Ansatz zur steuerlichen Behandlung von Die-
selkraftstoff, der von Speditions- und Omnibusunternehmen verwendet wird, ist eines der Ziele, die 
in dem Weißbuch der Kommission über die europäische Verkehrspolitik bis 2010 niedergelegt sind 
(siehe IP/01/1263).  

Derzeit wird Diesel in Deutschland mit 44 Cent je Liter besteuert, im Jahr 2003 mit 47 Cent je Li-
ter. Die EU-Kommission plant den Zielsteuersatz für Diesel von 35 Cent je Liter im Jahr 2003 um 
die Inflation zu bereinigen, so dass dieser Zielwert im Jahr 2010 ca. 42 Cent je Liter betragen wird. 
Würde dieser Vorschlag umgesetzt werden, müsste Deutschland den Dieselsteuersatz für das Güter- 
und Personenverkehrsgewerbe leicht senken. 


